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Stadt Gummersbach  
Der Bürgermeister 
Postfach 100852 
51608 Gummersbach 

Ihr Zeichen | Ihre Nachricht vom 
9.1 | 26.04.2021 
 
Unser Zeichen | Ansprechpartner 
mat | Katarina Matesic 
 
E-Mail 
Katarina.Matesic@koeln.ihk.de 
 
Telefon | Fax 
+49 2261 8101-9956 | +49 2261 8101-9959 
 
Datum 
11. Mai 2021 

  BP Nr. 309 „Windhagen – Kaiserstraße“ – und Aufhebung der Bebauungspläne Nr. 1 und 1a 
sowie seiner 4. Änderung im Geltungsbereich des BP Nr. 309 
Hier: Beteiligung der TÖB gem. § 4 Abs. 1 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es ist geplant, die Festsetzung des Gewerbegebietes des BP 1 und 1a aufzuheben und in dem 
gesamten Geltungsbereich Mischgebiet festzusetzen. Damit sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für ein Wohnbauprojekt geschaffen werden. 
 
Dagegen hat die IHK Köln, Geschäftsstelle, Bedenken. Zum einen entfallen gewerblich nutzbare 
Flächen. Zum anderen schränkt die geplante heranrückende Wohnbebauung den im unmittelbaren 
Umfeld bestehenden Betrieb in seiner Tätigkeit und Entwicklungsmöglichkeit erheblich ein.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Industrie- und Handelskammer zu Köln 
Im Auftrag 
 
 
Gez. 
Dipl.-Geogr. Katarina Matesic 
Referentin | Leiterin Standortpolitik 
Geschäftsstelle Oberberg 
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Stadt Gummersbach  
Der Bürgermeister 
Postfach 100852 
51608 Gummersbach 

Ihr Zeichen | Ihre Nachricht vom 
9.1 | 13.09.2021 
 
Unser Zeichen | Ansprechpartner 
mat | Katarina Matesic 
 
E-Mail 
Katarina.Matesic@koeln.ihk.de 
 
Telefon 
+49 2261 8101-9956 
 
Datum 
28. Oktober 2021 

  BP Nr. 309 „Windhagen – Kaiserstraße“ – und Aufhebung der Bebauungspläne Nr. 1 und 1a 
sowie seiner 4. Änderung im Geltungsbereich des BP Nr. 309 
Hier: Beteiligung der TÖB gem. § 4 Abs. 2 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es ist geplant, die Festsetzung des Gewerbegebietes des BP 1 und 1a aufzuheben und in dem 
gesamten Geltungsbereich Mischgebiet festzusetzen. Damit sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für ein Wohnbauprojekt geschaffen werden. 
 
Grundsätzlich halten wir an unserer Stellungnahme vom 11.05.2021 fest. Wir begrüßen den 
Ausschluss von zentrenrelevantem Einzelhandel.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Industrie- und Handelskammer zu Köln 
Im Auftrag 
 
 
Gez.  
Dipl.-Geogr. Katarina Matesic 
Referentin | Leiterin Standortpolitik 
Geschäftsstelle Oberberg 

Anlage 1 a



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Bebauungsplan Nr. 309 „Windhagen – Kaiserstraße“ und Aufhebung der Bebauungspläne Nr. 1 und 1 a 
sowie seiner 4. Änderung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 309  
Hier: Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung Ihrer Anregungen   
 
Sehr geehrte Frau Matesic, 

 

mit Schreiben vom 28.10.2021 haben Sie zum Bebauungsplan Nr. 309 “Windhagen – Kaiserstraße” und zur 

Aufhebung der Bebauungspläne Nr. 1 und 1 a sowie seiner 4. Änderung im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 309 Hinweise und Anregungen vorgetragen. Hierüber hat der Rat der Stadt 

Gummersbach in seiner Sitzung am .. . .. . …. beraten. 

 

In Ihrem Schreiben begrüßen Sie den Ausschluss von zentrenrelevantem Einzelhandel im Plangebiet und 

verweisen Sie auf Ihre Stellungnahme vom 11.05.2021. In dieser verweisen Sie darauf, dass durch die 

Ausweisung eines Mischgebietes anstelle eines Gewerbegebietes gewerblich nutzbare Flächen entfallen 
und dass durch die Planung der im Plangebiet befindliche Betrieb in seiner Tätigkeit sowie in seinen 

Entwicklungsmöglichkeiten beschränkt würde.  

 

Durch die Festsetzung eines Mischgebietes verfolgt die Stadt Gummersbach das Ziel, die 

Rahmenbedingungen für die Errichtung einer größeren Wohnanlage im Plangebiet zu ermöglichen, um der 

hohen Wohnungsnachfrage nach Miet- und Eigentumswohnungen im Stadtgebiet gerecht zu werden. Bei 

dem vorhandenen Betrieb im Plangebiet handelt es sich um eine Bäderausstellung und somit um einen 

Gewerbebetrieb, der das Wohnen nicht wesentlich stört. Der Betrieb kann in seiner jetzigen Form weiterhin 

betrieben werden. Die im Planentwurf eingezeichneten Baugrenzen wurden in Absprache mit dem 
betroffenen Gewerbebetrieb noch einmal erweitert, sodass dem Betrieb ausreichende 

Erweiterungsmöglichkeiten eingeräumt werden. 

 

 

 

 

      

IHK Köln 

Geschäftsstelle Oberberg 

z. Hd. Frau Matesic 
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51604 Gummersbach 

Ressort 
Stadtplanung 
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Fax 02261 87-600 

rathaus@gummersbach.de 
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Tel. 02261 87-1317 
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Öffnungszeiten 
mo-fr   8.00 - 12.00 Uhr 

do 14.00 - 17.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 

Datum 

Anlage 1 b
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Nach Abwägung der verschiedenen privaten und öffentlichen Belange hat der Rat der Stadt Gummersbach in 

seiner Sitzung am .. . .. . …. beschlossen, dass die von Ihnen vorgetragenen Stellungnahmen zur Kenntnis 

genommen werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

i. A.  
Rolf Backhaus 

Ressortleitung Stadtplanung 
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Bebauungsplan Nr. 309 „Windhagen – Kaiserstraße“ und Aufhebung der Bebauungspläne Nr. 1 und 1 a 
sowie seiner 4. Änderung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 309  
Hier: Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung Ihrer Anregungen   
 

Sehr geehrter Herr Schmidt, 

 

mit Schreiben vom 29.10.2021 haben Sie zum Bebauungsplan Nr. 309 “Windhagen – Kaiserstraße” und zur 

Aufhebung der Bebauungspläne Nr. 1 und 1 a sowie seiner 4. Änderung im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 309 Hinweise und Anregungen vorgetragen. Hierüber hat der Rat der Stadt 

Gummersbach in seiner Sitzung am .. . .. . …. beraten. 

 

Landschaftspflege 

In Ihrem Schreiben weisen Sie darauf hin, dass in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 309 bei der 
Bewertung der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung Korrekturfaktoren verwendet wurden, welche nicht 

begründet wurden.   

 

Dieser Hinweis wird berücksichtigt und die Begründung zum Bebauungsplan entsprechend angepasst. 

 

Zudem weisen Sie darauf hin, dass die aus der Ausgleichbilanzierung resultierenden Kompensationen 

innerhalb und außerhalb des Bauleitplangebietes auf verbindlicher/vertraglicher Basis zu sichern und 

zeitnah zu realisieren ist. Außerdem bitten Sie um Mitteilung der nach Inkrafttreten bzw. der nach 

Realisierung der Planung durchgeführten planexternen Maßnahmen.  
 

Diese Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Der Landrat 

z. Hd. Herr Schmidt 

Karlstraße 14-16 
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Öffnungszeiten 
mo-fr   8.00 - 12.00 Uhr 

do 14.00 - 17.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 

Datum 
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Artenschutz 

Sie weisen darauf hin, dass die ggf. notwendigen Gehölzfällungen und Rodungen zur Baufeldfreimachung 

außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten zu erfolgen haben.  

 

Dieser Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Kommunale Abwasserbeseitigung 

Sie verweisen auf Ihre Stellungnahme vom 06.05.2021. In dieser weisen Sie darauf hin, dass eine Abstimmung 

mit der UWB erforderlich ist, sofern das Plangebiet im Trennsystem entwässert werden sollte.  
 

Dieser Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   

 

Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz 

Sie weisen darauf hin, dass folgende Löschwassermengen sicherzustellen sind: 

 

Mischgebiet MI mit reiner Wohnnutzung: min. 800 l/min 

Mischgebiet MI mit gewerblicher Nutzung: min. 1600 l/min 

 

Nach Rücksprache mit den Stadtwerken ist die ausreichende Versorgung des Gebietes mit Löschwasser 
sichergestellt.  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Nach Abwägung der verschiedenen privaten und öffentlichen Belange hat der Rat der Stadt Gummersbach in 

seiner Sitzung am .. . .. . …. beschlossen, dass die von Ihnen vorgetragenen Hinweise und Anregungen in der 

vorstehenden Weise berücksichtigt bzw. zur Kenntnis genommen werden.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

 

 

i. A.  

Rolf Backhaus 

Ressortleitung Stadtplanung 

 

 

 

 




